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Elternverantwortung und Erziehungsberatung 
Professor D r . M i c h a e l Coester, Göttingen 

Unser heutiges Thema bewegt sich, wie bereits der Tagungs­
prospekt zutreffend hervorhebt, zwischen zwei fachlichen Polen: 
Dem psychologischen und dem juristischen. Mein Metier ist der 
juristische Aspekt, den ich bewußt nur als Teilaspekt einer kom­
plexen Problematik begreife. Jede Disziplin, die sich mit Kinder-
und Jugendarbeit befaßt, ist insoweit naturgemäß defizitär - dies 
sollte nicht nur den Fachvertretern selbst bewußt bleiben, sondern 
auch den Erwartungshorizont anderer an die Leistungsfähigkeiten 
eines bestimmten Faches bestimmen. 

Lassen Sie mich kurz auf das institutionelle Gefüge eingehen, in­
nerhalb dessen sich unsere Thematik stellt, bevor ich dann an­
schließend auf sachliche Fragen der Elternverantwortung und Er­
ziehungsberatung eingehe. 

Institutioneller Rahmen 

Im Gegensatz zum JWG hebt § 28 KJHG die Erziehungs­
beratungsstellen als Institution besonders heraus und weist ihnen 
eine zentrale Rolle innerhalb der Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff. 
KJHG) zu. Die Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit auf Fra­
gen von Trennung und Scheidung, die erst im Verlaufe der gesetz­
lichen Beratungen erfolgte, brachte der Sache nach nichts Neues: 
Die Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien hatten auch 
schon vor Inkrafttreten des KJHG etwa ein Drittel der gesamten 
Klientel gestellt. Der Rechtsanspruch auf Tätigwerden der Er­
ziehungsberatungsstellen setzt tatbestandlich ein - wie auch im­
mer zu definierendes - Erziehungsdefizit beim Kind voraus, 
nichts hindert aber die Erziehungsberatungsstellen daran, auch 
ohne Rücksicht auf ein solches Defizit Hilfe für Scheidungs-
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familien anzubieten, also auch schon rein präventiv tätig zu wer­
den und nicht erst über Kindesprobleme in die Beratung einzu­
steigen. Allerdings besteht insoweit kein R e c h t s a n s p r u c h der E l ­
tern auf Beratung und Hilfe. 

Inhaltlich ist die Aufgabe der Erziehungsberatungsstellen bei 
Scheidungsfamilien im wesentlichen die gleiche wie die anderer 
Jugendhilfeträger nach § 17 KJHG. Diese Aufgabe erstreckt sich 
über den Normwortlaut hinaus - auch auf das Umgangsrecht nach 
Scheidung. Daß in diesem Beratungs- und Unterstützungsprozeß 
auch das Kind selbst einzubeziehen ist, ergibt sich für die Er­
ziehungsberatungsstellen aus § 28 KJHG unmittelbar, gilt über 
§ 8 1 KJHG aber auch für die anderen Jugendhilfeträger. Im 
Familienrecht ist es nach langwierigen Diskussionen der letzten 
Jahrzehnte gelungen, die Sicht des Kindes als Objekt elterlicher 
oder behördlicher Fremdbestimmung abzulösen durch ein Ver­
ständnis des Kindes als Subjekt, also als Individuum und Mit­
träger der Entscheidungen in allen Fragen, die es höchstpersön­
lich betreffen. Demgemäß sollten auch in der gesamten Jugend­
hilfe die letzten Gedanken an obrigkeitliche Fürsorge, wie sie das 
JWG noch prägten, über Bord geworfen werden: Die Eltern-
zentriertheit der Normen des KJHG und auch der Begriff Eltern­
verantwortung im Thema dieses Vortrags darf nicht darüber hin­
wegtäuschen, daß bei allen Beratungen und Entscheidungen über 
die künftige Gestaltung der innerfamiliären Beziehungen das 
Kind existentiell mitbetroffen und mitspracheberechtigt ist. 

Neben der Beratungs- und Unterstützungsfunktion nach §§28, 17 
KJHG steht die Mitwirkungsaufgabe im familiengerichtlichen 
Verfahren nach § 50 KJHG. Die dort ausgestaltete Unterrich-
tungs- und Beratungsfunktion ist als gesetzliche Pflicht ausgestal­
tet, Normadressat ist zunächst jedoch nur das Jugendamt als Trä­
ger öffentlicher Verwaltung: § 50 KJHG statuiert also die 
Kooperationspflicht zweier staatlicher Institutionen, die sich un­
ter verschiedenen fachlichen Aspekten mit derselben Problematik 
befassen - mit anderen Worten: Das Gesetz erzwingt inter-
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disziplinaren Austausch auf der Ebene öffentlicher Verwaltung. 
Die Erziehungsberatungsstellen sind durch § 50 KJHG auch dann 
nicht unmittelbar angesprochen, wenn sie öffentlich-rechtlich 
konstituiert und Teil des Jugendamtes sind. Allerdings kann eine 
derartige Erziehungsberatungsstelle nach interner Absprache die 
Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren übernehmen 0; nach § 76 I 
kann diese Funktion sogar anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe übertragen werden - die Letztverantwortlichkeit des 
Jugendamts für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben aus 
§ 50 KJHG bleibt dadurch allerdings unberührt (§ 76 II KJHG). 

Zu den Rahmenbedingungen innerhalb der Jugendhilfe gehören 
schließlich auch die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der 
§§61 ff. KJHG. Diese Vorschriften gelten unmittelbar nur für öf­
fentliche Jugendhilfeträger, also auch für öffentlich-rechtliche Er­
ziehungsberatungsstellen. Das bedeutet jedoch nicht, daß die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen für Erziehungsberatungs­
stellen in freier Trägerschaft bedeutungslos wären: Soweit sie 
nach § 76 I mit der Übernahme von Funktionen des Jugendamts 
betraut sind, unterliegen sie ohne weiteres denselben Beschrän­
kungen wie das Jugendamt selbst (§ 61 III KJHG). Das gleiche 
gilt generell auch bezüglich solcher Daten, die den privaten Er­
ziehungsberatungsstellen von öffentlichen Jugendhilfeträgern zu­
geflossen sind (§ 78 SGB X). Aber auch soweit diese Sonder­
situationen nicht vorliegen, ergibt sich eine generelle Pflicht auch 
der freien Erziehungsberatungsstellen zur Geheimhaltung aus 
§ 203 Abs. 1 StGB: Für anerkannte Beratungsstellen aus Nr. 4 
dieser Bestimmung, darüber hinaus aber auch kraft Berufes für 
alle Psychologen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen aus Nr. 1, 
2, 5. Das Gesetz verbietet die „unbefugte Offenbarung persönli­
cher Geheimnisse44, wobei die Maßstäbe für eine ausnahmsweise 
„Befugnis44 unklar sind: überwiegend verweist man hier auf die 

I ) I i i n c Übernahmep\T\ch\ besteht jedenfalls dann nicht, wenn die E l t e r n nach §§ 2 H . 1 7 K J H G beraten 
worden sind: sie besteht auch nicht, wenn eine generelle Übertragung der M i t w i r k u n g s f u n k t i o n die E r ­

füllung der Aufgaben nach §§ 17. 2<V K J H G praktisch vereiteln würde; vgl. COester. E a t n R Z 1 9 9 2 . 6/7. 
623 

25 



allgemeinen strafrechtlichen Rechtfertigungsgründe (§§ 32-35 
StGB) 2 ); für Erziehungsberatungsstellen wäre jedoch zu erwägen, 
ob nicht stattdessen die Offenbarungsgrenzen des § 65 KJHG 
auch im Rahmen des § 203 StGB entsprechend herangezogen 
werden könnten. 

Soweit zu den jugendhilferechtlichen Rahmenbedingungen. Ne­
ben der Jugendhilfe steht das j u s t i z i e l l e System, auf daß ich noch 
einen kurzen Blick werfen möchte. Die Scheidung einer Ehe kann 
innerhalb Deutschlands nur durch den Ausspruch eines Gerichts 
erfolgen (§ 1564 S. 1 BGB), selbst wenn die Scheidung bei einer 
ausländischen Familie einem fremden Recht unterliegt, das eine 
Privatscheidung kennt (§ 17 II EGBGB). Gleichermaßen zwin­
gend ist das Gericht auch in die Regelung der Sorgerechtsfrage 
bei Scheidung eingeschaltet, § 1671 I BGB. Dies gilt jedoch 
schon nicht mehr für das Umgangsrecht nach § 1634 B G B . Ver­
fahrensrechtlich ist die Entscheidung über das Sorgerecht mit der 
Frage der Scheidung selbst grundsätzlich zwingend verbunden, § 
623 I, III ZPO. Dieses sogenannte „Offizialprinzip" bei der 
Sorgerechtsregelung wird zunehmend in Frage gestellt durch die 
Forderung, die Sorgerechtsfrage nach Scheidung nur noch auf 
Antrag zu regeln, also zu einem „Antragsprinzip" überzugehen. 
Diese Forderung hat sogar mehrheitlich die Billigung des Deut­
schen Juristentages im Herbst 1992 gefunden, dennoch erscheint 
momentan noch völlig offen, ob sich die in Bonn schon eingelei­
tete Reform des Kindschaftsrechts zu diesem Schritt entschließen 
wird. Es bleibt nur darauf hinzuweisen, daß das Antragssystem 
auch das verfahrensrechtliche Verbundprinzip sprengen würde -
ohne Klarheit über die sorgerechtlichen Verhältnisse hängen auch 
die Entscheidungen über den nachehelichen Gattenunterhalt, 
Kindesunterhalt und Wohnungszuweisung in der Luft. Für unsere 
weitere Diskussion ist jedenfalls vorläufig noch vom Fortbestand 
des Offizialprinzips auszugehen. 

2 ) F r o m a n n . i n . FroinannlMörshergerlSchellhorn. Sozialdawnschutz ( I 9 < S 5 ) S. 1 5 9 ; HaucklUaineslSlähr. 
S G B V I I I . Rz. 1 5 zu K § 2 t i 
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Im Sorgerechtsverfahren hat das Gericht nach § 49a FGG das Ju­
gendamt anzuhören - diese Pflicht des Gerichts korrespondiert 
mit der entsprechenden Mitwirkungspflicht des Jugendamts nach 
§ 50 KJHG. Daß das Gericht seiner Anhörungspflicht auch durch 
Anhörung einer Erziehungsberatungsstelle genügt, wenn dieses 
vom Jugendamt insoweit beauftragt worden ist, bedarf keiner 
Hervorhebung. Ohne einen solchen Auftrag hätte die Erziehungs­
beratungsstelle im Verfahren die Stellung eines Zeugen oder 
Sachverständigen - das Jugendamt wäre nach § 49a FGG zusätz­
lich zu hören. 

Elternverantwortung 
Nach Skizzierung dieses institutionellen Rahmens komme ich 
nun zu den substantiellen Fragen der Elternverantwortung und 
Erziehungsberatung. Das Wort „Elternverantwortung" bezeichnet 
nicht nur eine anthropologisch und sozial den Eltern zugewiesene 
Aufgabe, sondern kann seit einiger Zeit auch als terminus 
technicus der juristischen Fachsprache angesehen werden: Es be­
zeichnet ein gewandeltes Verständnis des Elternrechts, das in Art. 
6 II 1 G G verfassungsrechtlich verankert ist. Älterem Rechts­
denken, das durchaus noch in die 50er und 60er Jahre dieses Jahr­
hunderts hineinwirkte, erschien das Kind noch als Mündel, als 
Gegenstand elterlicher oder obrigkeitlicher Fürsorge, aber auch 
als Gegenstand eines subjektiven Rechts der Eltern „auf das 
Kind". Demgemäß unterstand das Kind nach der ursprünglichen 
Regelung des B G B aus dem Jahre 1900 noch generell der väterli­
chen Gewalt. Für den Fall der - rechtlich und gesellschaftlich 
mißbilligten - Scheidung diente das Kind als Objekt staatlichen 
Institutionenschutzes: Es gebührte dem an der Scheidung schuld­
losen Teil, das individuelle Kindesinteresse fungierte allenfalls 
als (selten angewendetes) Korrektiv. Für die bestehende Familie 
entsprach dem eine klare Trennung der Zuständigkeitsbereiche: 
Innerhalb weitester Vertretbarkeitsgrenzen herrschte die Fami­
lienautonomie, der Sache nach das Recht der Eltern, die Lebens-
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bedingungen ihrer Kinder nach freiem Ermessen und ohne staatli­
che Einmischung zu bestimmen. Inwieweit die Eltern sich dabei 
von den Kindesinteressen oder von eigenen bzw. Familien­
interessen leiten ließen, spielte keine Rolle. Nur bei groben Kin­
desgefährdungen auf Grund Mißbrauchs oder Vernachlässigung 
war der Staat als Wächter und Obervormund aufgerufen, die Kin­
der zu schützen3*. 

Diese Sicht hat sich, nicht zuletzt auch durch klärende Worte des 
Bundesverfassungsgerichts, heute völlig gewandelt. Das Bundes­
verfassungsgericht hat festgestellt, daß eine Einräumung von Be­
stimmungsmacht über andere Menschen nach unserer Rechtsord­
nung nur zu dem Zweck in Betracht kommt, den Interessen dieser 
Menschen zu dienen. Die Eltern haben Rechte demnach nur, um 
ihren Verpflichtungen gegenüber dem Kind nachkommen zu kön­
nen. Nach der Interpretation durch das Bundesverfassungsgericht 
stellt sich das Elternrecht des Art. 6 II 1 GG als „fiduziarisches 
Recht" dar, als eine „treuhänderische Freiheit", die Grund und 
Grenzen findet in der Aufgabe, das Kind zu pflegen und zu erzie­
hen zu einer selbstbestimmungs- und gemeinschaftsfähigen Per­
sönlichkeit. Wegen seiner unauflöslichen Pflichtgebundenheit sei 
das Elternrecht ein „Pflichtrecht" und werde richtigerweise besser 
als „Elternverantwortung" bezeichnet4*. Demgemäß spricht das 
Bundesverfassungsgericht seit Beginn der 80er Jahre durchge­
hend nur noch von „Elternverantwortung" und nicht mehr von 
„Elternrecht", wenn es sich mit der Auslegung des Art. 6 II G G zu 
beschäftigen hat. 

So wenig wie die Eltern durch ihre Scheidung als Ehegatten auf­
hören, Eltern zu sein, so wenig endet mit diesem Ereignis auch 
ihre Elternverantwortung im rechtlichen Sinne. Vielmehr ergibt 
sich - wiederum in den Worten des Bundesverfassungsgerichts -
bei Trennung und Scheidung „die Pflicht der Eltern, die regelmä-

3 ) Z u r Rechtsentwicklung vgl. StauclingerIPeschel-Gutzeit vor § 1 6 2 0 Rz. 1 - 1 9 ; Staudinger/Coester § 1 6 7 1 
Rz. 6-14 

4 ) B V e r f G E 2 4 . 1 2 9 . 143 f . ; B V e r f G F a m R Z 1 9 8 2 . 1 1 7 9 . 1 1 8 2 
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ßig mit der Scheidung für die Entwicklung des Kindes verbunde­
ne Schädigung nach Möglichkeit zu mildern und eine vernünfti­
ge, den Interessen des Kindes entsprechende Lösung für seine 
Pflege und Erziehung sowie seine weiteren persönlichen Bezie­
hungen zu den nunmehr getrennten Eltern zu finden"5*. Wie schon 
bei intakter Ehe vermutet werden könne, daß die Eltern zur Wah­
rung des Kindeswohls am ehesten geeignet und bereit seien, so 
könne auch im Scheidungsfall vermutet werden, daß eine einver­
ständliche Regelung der Sorgerechtsfrage Ausfluß wahrge­
nommener Elternverantwortung und damit im Zweifel kindes-
wohlgerecht sei6). 

Damit segnet das Bundesverfassungsgericht eine Entwicklung ab, 
die der Gesetzgeber bereits in mehreren Reformschritten seit 
Ende des 2. Weltkrieges eingeleitet hatte: Die Tendenz weg von 
generellen, staatlich festgelegten Verteilungskriterien hin zur (zu­
nächst nur begrenzten) elterlichen Regelungsautonomie auch für 
die Sorgerechtsfrage nach der Scheidung7*. 

Allerdings handelt es sich nicht mehr um die freie Autonomie 
nach altem Verständnis, sondern um die pflichtgebundene und 
damit inhaltsgerichtete Autonomie der Eltern im Sinne des Bun­
desverfassungsgerichts. Der elterlichen Vereinbarungsfreiheit ist 
ein deutliches materielles Ziel vorgegeben, dessen inhaltliche De­
finition sich aus den herrschenden Standards und Überzeugungen 
hinsichtlich der Bedürfnisse von Scheidungskindern ergibt. Nach 
unserem heutigen Bewußtseinsstand gehört es demnach zu der 
Elternverantwortung bei Scheidung, die Kindern von den Kon­
flikten auf Gattenebene möglichst freizuhalten, eine fortbestehen­
de gefühlsmäßige Bindung der Kinder an beide Elternteile zu ach­
ten und familiäre Bindungen in einem Restbestand zu erhalten, 
soweit dies für die Entwicklung des Kindes förderlich ist8*. Die 

5 ) B V e r f G E 3 1 . 1 9 4 , 2 0 5 ; F a m R Z 1 9 8 2 . 1 1 7 9 , 1 1 8 2 

6 ) B V e r f G F a m R Z 1 9 8 2 , 1 1 7 9 . 1 1 8 2 

7 ) V g l . Coe.sfer. F a m R Z 1 9 9 2 . 6 1 7 

8 ) B V e r f G F a m R Z 1 9 8 2 . 1 / 7 9 . 1/82 
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rechtliche Anerkennung der elterlichen Regelungsautonomie bei 
Scheidung wird deshalb nur dann richtig verstanden, wenn zu­
gleich das komplementäre Gewicht des Kindeswohls als inhaltli­
cher Richtpunkt der elterlichen Freiheit hervorgehoben wird. D i e 
e l t e r l i c h e Regelungskompetenz i s t l e t z t l i c h n i c h t s anderes a l s e i n 
I n s t r u m e n t zur S i c h e r u n g des K i n d e s w o h l s i m S c h e i d u n g s f a l l . 

Hieraus ergibt sich zwanglos die Wächterfunktion, die das gelten­
de Recht für die Sorgerechtsfrage in jedem Scheidungsfall auch 
dann beansprucht, wenn die Eltern zu einer Einigung über das 
Sorgerecht gekommen sind. Selbst diese Eltern bleiben der ge­
richtlichen Kontrolle unterworfen, ob ihre Einigung inhaltlich 
kindeswohlverträglich ist9). Bei dieser Wächterfunktion ist der 
Staat jedoch nicht stehengeblieben, erstmalig mit dem K J H G ist 
der Gesetzgeber einem weiteren Monitum des Bundesverfas­
sungsgerichts nachgekommen. Genügen die Eltern im Schei­
dungsfall ihrer dem Kind gegenüber bestehenden Verantwortung 
nicht und streiten um das Sorgerecht, so darf das Recht nicht ein­
fach die justizielle Entscheidung an die Stelle der elterlichen set­
zen. Vielmehr muß der Staat „nach Möglichkeit zunächst versu­
chen, durch helfende, unterstützende, auf Herstellung oder Wie­
derherstellung eines verantwortungsgerechten Verhaltens der na­
türlichen Eltern gerichtete Maßnahmen sein Ziel zu erreichen"10). 
Der gerichtlichen Sorgerechtsgestaltung muß also der Versuch 
vorgeschaltet sein, die zunächst einigungsunfähigen Eltern doch 
noch zu einem Konsens über die nachehelichen Eltern-Kind-Be­
ziehungen zu bringen. 

Hier wird eine d o p p e l t e F u n k t i o n von Staat und Gesellschaft in 
Scheidungsfällen deutlich: Neben die traditionelle Aufgabe des 
Staates als Wächter über die Kindesinteressen und Kontrolleur 
elterlicher Vereinbarungen tritt die neue, konsequenterweise in 
das Sozialrecht verlagerte Funktion eines Helfers der Eltern bei 

9 ) § 1 6 7 1 III I B G B 

1 0 ) B V e r f G E 2 4 . 1 1 9 . 1 4 
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der Erfüllung der zuvörderst ihnen zugewiesenen Sachaufgabe, 
d.h. der Regelung der nachehelichen Eltern-Kind-Beziehungen. 
Diese Unterstützungsfunktion steht nicht alternativ neben der 
Wächterfunktion, sondern ist ihr zeitlich vorgeschaltet: Nach § 17 
II KJHG ist Ziel der jugendhilferechtlichen Unterstützung die Er­
arbeitung eines einvernehmlichen Sorgerechtskonzepts, das dann 
als Grundlage der nach wie vor erforderlichen richterlichen Ent­
scheidung über das Sorgerecht gem. § 1671 B G B dienen kann. 
Die Beratungsarbeit ist also e i n e r s e i t s an den fachlichen Stan­
dards ausgerichtet, die hinsichtlich einer angemessenen Bewälti­
gung der Scheidungsproblematik und der Sicherung der Kindes­
bedürfnisse bestehen; a n d e r e r s e i t s muß sie aber auch ausgerichtet 
sein auf die spezifische Kontrollsituation, der die erarbeiteten 
Konzeptionen vor dem Familiengericht unterworfen sind. Es er­
scheint mir deshalb sinnvoll und vor allem auch für Nichtjuristen 
hilfreich, diese Entscheidungssituation - also speziell die gericht­
liche Wächterfunktion etwas näher darzustellen. 

Wächterfunktion des Familiengerichts 
Während die familiengerichtliche Entscheidung über das Sor­
gerecht grundsätzlich allein am Kindeswohl auszurichten ist 
(§ 1671 II), so entfaltet doch ein übereinstimmender Elternvor­
schlag eine begrenzte B i n d u n g s w i r k u n g ' . Das Gericht darf vom 
Elternvorschlag nur abweichen, wenn dies aus Gründen des 
Kindesinteresses erforderlich ist 1 0. D i e D a r l e g u n g s - u n d Beweis­
l a s t i s t d a m i t gewissermaßen u m g e k e h r t : Das Gericht prüft nicht 
mehr anhand objektiver Kriterien voll nach, ob es zu dem glei­
chen Ergebnis wie die Eltern gekommen wäre, es hat nur nach 
Gesichtspunkten zu fragen, aus denen sich kindesschädliche 
Auswirkungen der von den Eltern vorgeschlagenen Sorgerechts­
regelung ergeben könnten. Findet das Gericht solche Aspekte 
nicht, so hat es eine Sorgerechtsregelung entsprechend dem 
Eltern Vorschlag anzuordnen. 

I I ) § 1 6 7 1 111 1 
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Vor allem zwei Gründe sprechen für dieses gesetzliche Konzept: 
Zum einen sei, so wird gesagt, auch von sich scheidenden Eltern 
zu v e r m u t e n , daß sie i m Zweifel d i e K i n d e s i n t e r e s s e n am besten 
b e u r t e i l e n u n d w a h r e n könnten12*. Diese Vermutung mag nun 
zwar in der Scheidungssituation wesentlich weniger begründet 
sein als in der intakten Familie, andererseits sollte nicht bestritten 
werden, daß es viele Eltern gibt, denen auch in der Scheidungs­
situation das Wohl ihrer Kinder vorrangig am Herzen liegt. Mög­
licherweise besteht auch bei diesen Eltern ein Informationsdefizit 
darüber, welches die Bedürfnisse ihrer Kinder in dieser besonde­
ren Situation sind, und möglicherweise haben auch grundsätzlich 
kindesorientierte Eltern Schwierigkeiten, ihre subjektive Sicht 
des Trennungsgeschehens und eine Sicht allein aus der Position 
des Kindes auseinanderzuhalten. Daß gerade an diesen Punkten 
die Hilfen nach §§17 und 28 KJHG wesentlich dazu beitragen 
können, die Legitimationsbasis für die Bindungswirkung elterli­
cher Vorschläge zu verstärken, liegt auf der Hand. 

Unabhängig von dieser „Richtigkeitsvermutung" spricht jedoch 
auch der B e f r i e d u n g s a s p e k t dafür, dem elterlichen Regelungsvor­
schlag einen gewissen Vorrang einzuräumen: Schon die elter­
liche Einigung als solche dient dem Kindesinteresse, weil sie den 
Sorgestreit beendet und die Chancen erhöht, daß die Beziehungen 
in der getrennten Familie künftig auf friedlicher, möglicherweise 
sogar kooperativer Basis stattfinden13*. Die Beilegung des elterli­
chen Streits kann für die weitere Entwicklung des Kindes wert­
voller sein als eine akribische gerichtliche Untersuchung mögli­
cherweise mit dem Ergebnis, daß der nicht vorgeschlagene E l ­
ternteil „objektiv" besser geeignet ist als der vorgeschlagene. 

Sieht man diese gesetzliche Konzeption und ihre Hintergründe, so 
erklären sich zwanglos einige w e i t e r e E i n z e l r e g e l u n g e n : So muß 
nicht unbedingt eine gegenseitige Vereinbarung der Eltern über 

1 2 ) B V e r f G F a m R Z 1 9 8 2 . 1 1 7 9 . 1 1 8 2 ; B T - D n u k s . 
8 / 2 7 8 8 . S. 6 2 ; B G H Z I. 2 1 4 . 2 1 6 ; K G F a m R Z 1 9 7 9 . 3 4 0 . 3 4 1 ; MünchKommlllinz § 1 6 7 1 Rz. 4 7 

1 3 ) V g l . StaudingerlCoesler § 1 6 7 1 Rz. 1 3 2 ; Kropholler N . I W 1 9 8 4 . 2 7 1 . 272 f . ; Littlün. F a m R Z 1 9 8 5 . 6 3 8 
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das Sorgerecht vorliegen (im Sinne eines „Vertrags"), das Gesetz 
begnügt sich ausdrücklich mit einem „übereinstimmenden 
Elternvorschlag'1Dieser ist auch gegeben, wenn jeder Elternteil 
für sich einen Vorschlag macht, die Vorstellungen der Eltern sich 
aber als inhaltlich übereinstimmend herausstellen. Es genügt so­
gar nach einhelliger Auffassung, wenn nur ein Elternteil eine be­
stimmte Sorgerechtsregelung vorschlägt und der andere Eltern­
teil, vom Gericht hiermit bekannt gemacht, dem zustimmt14*. In 
diesem Sinne muß auch der Begriff eines einvernehmlichen Kon­
zepts im Sinne des § 17 II modifiziert werden: Dieses ist sicher­
lich das Idealziel jugendhilferechtlicher Bemühungen; es muß 
aber auch ausreichen, wenn kooperationsunwillige Eltern immer­
hin zu der Übereinkunft gebracht werden können, daß ein Teil 
eine bestimmte Regelung vorschlägt und der andere dem im Rah­
men seiner richterlichen Anhörung zustimmt. Es handelt sich 
hierbei um den nach §§ 17 II KJHG, 1671 III 1 BGB möglichen 
Minimalerfolg, der aber doch dem völligen Fehlschlägen der Be­
ratungen vorzuziehen ist und deshalb in das Arsenal an Kompro­
mißvorschlägen aufgenommen werden sollte. 

Von der dargestellten Konzeption aus erklärt sich ohne weiteres 
auch § 1 6 7 1 III 2 B G B : Widerspricht dem Eltern Vorschlag ein 
mindestens 14-jähriges Kind, verliert der Elternvorschlag seine 
begrenzte Bindungswirkung gegenüber dem Gericht, dieses tritt 
in eine volle Kindeswohlkontrolle ein. Diese Regelung ist ge­
rechtfertigt, denn bei einem solchen Kindeswiderspruch ist so­
wohl die Richtigkeitsvermutung wie auch die Befriedungs­
wirkung des Elternvorschlags nicht gegeben - das Leben in fami­
liärer Intimgemeinschaft setzt nun einmal auch die Bereitschaft 
des Kindes zu dieser Gemeinschaft voraus. Das Gesetz selbst an­
erkennt damit das Kind als Mitträger familiärer Autonomie, spä­
testens diese Vorschrift müßte sowohl für die Eltern wie für die 
Beratungsinstanzen der Anlaß sein, die Konsensbemühungen von 
vornherein auch auf das Kind auszudehnen. Der Widerspruch ei-

1 4 ) StaudingcrlCoester § 167/ Rz. 1 3 4 ; JohannsenlHcnrichlJaeger. Ehcrecht. § 167/.Rz. 5 4 
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nes jüngeren Kindes löst zwar nicht die Wirkungen des § 1671 III 
2 aus, sollte aber von den Eltern und Beratern gleichermaßen 
ernstgenommen werden - dies nicht nur aus entwicklungspsycho­
logischen und pädagogischen Gesichtspunkten heraus, sondern 
auch im Hinblick darauf, daß die Familiengerichte auch Kinder 
etwa ab dem 3. Lebensjahr regelmäßig anhören (§ 50b I FGG) 
und ihren Widerspruch ebenfalls in die Abwägung einbeziehen 
werden15*. 

Eine besondere Problematik ergibt sich dann, wenn die Eltern 
sich auf die Alleinsorge eines Teils geeinigt haben, das Kind aber 
für die Beibehaltung des gemeinsamen Sorgerechts plädiert. E i ­
nerseits unterbreitet dann das Kind einen abweichenden Vor­
schlag im Sinne von § 1671 III 2 BGB, andererseits kann das 
Familiengericht gemeinsames Sorgerecht doch nur anordnen, 
wenn beide Eltern damit einverstanden sind. Beharren die Eltern 
auf ihrem Standpunkt, so kann das Familiengericht dem Kindes­
vorschlag also nicht nachgeben; dennoch sollte die Achtung vor 
der Kindespersönlichkeit dazu führen, daß mit den Eltern und 
dem Kind in eine vertiefte Erörterung eingetreten wird über die 
Frage, ob und inwieweit gemeinsam fortgeführte Elternschaft 
nach der Scheidung nicht doch möglich ist16). 

Aus der dargestellten Konzeption folgt schließlich noch die Ant­
wort auf eine letzte, allerdings höchst streitige Einzelfrage: Da der 
Elternvorschlag kein Vertrag ist, sondern sein Gewicht aus der 
sachlichen Übereinstimmung der Eltern im Entscheidungs­
zeitpunkt bezieht, müssen die Eltern auch nach getroffener Ver­
einbarung jederzeit frei sein, ihren Standpunkt zu w i d e r r u f e n , 
wenn sie zu einer anderen Sicht der Kindesinteressen gelangt 
sind. Während die elterliche Einigung früher für unwiderruflich 
gehalten wurde, entspricht die These von A t r f r e i e n W i d e r r u f 

1 5 ) V g l . B G H F a m R Z 1 9 9 0 . 3 9 2 . 3 9 3 : O L G C e l l e F a m R Z 1 9 9 2 . 4 6 5 . 4 6 6 : O L G Kohlenz N.IW I 9 H 9 . 2 2 0 1 . 
2 2 0 2 

1 6 ) V g l . SlauciingerlCoester § 1 6 7 1 Rz. 1 5 5 : and. Ansicht (Kindesvorschlag unbeachtlich) Schwab. H a n d ­
buch des Scheidungsrechts. T e i l III Rz. 8 5 
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l i c h k e i t heute der ganz herrschenden Auffassung in der Lite­
ratur17*. Die Rechtsprechung ist auf diese Linie zwar noch nicht 
voll eingeschwenkt, sie signalisiert aber deutlich Problembewußt­
sein und hat die Bindungsfrage in den Entscheidungen der letzten 
Jahre regelmäßig ausdrücklich „offengelassen"18* - für den erfah­
renen Juristen eine deutliche Infragestellung der früheren Positi­
on. Mit dieser Widerruflichkeit müssen die Eltern und die Berater 
leben, auch wenn die Sorgerechtsvereinbarung eingebettet ist in 
einen umfassenden Scheidungsfolgenvertrag. Dies führt nicht zu 
einer Erstreckung der vertraglichen Bindung auf die Sorgerechts­
übereinkunft, vielmehr beseitigt deren Widerruf auch die Ge­
schäftsgrundlage etwa für Vereinbarungen über Ehegattenunter­
halt und Wohnungszuweisung. 

Liegt nach alledem ein für das Familiengericht beachtlicher 
Elternvorschlag vor, so beschränkt sich dieses, wie bereits gesagt, 
auf die bloße K o n t r o l l e , o b entgegenstehende G e s i c h t s p u n k t e des 
K i n d e s w o h l s ersichtlich sind. Dies gilt gleichermaßen, wenn die 
Eltern Alleinsorgerechts eines Teils oder gemeinsames Sorge­
recht vorschlagen. Es besteht keine Vermutung, daß die Allein­
sorge dem Kindeswohl regelmäßig dienlicher sei als gemeinsa­
mes Sorgerecht; umgekehrt besteht aber auch keine Vermutung, 
daß die Alleinsorge die schlechtere Variante gegenüber dem ge­
meinsamen Sorgerecht sei. Es kann auch verantwortlicher Eltern­
entscheidung entsprechen, klare Verhältnisse zu schaffen und kei­
ne Kooperation zu versuchen; außerdem besagt das Konzept 
rechtlicher Alleinsorge noch nichts darüber, inwieweit die Eltern 
trotz rechtlicher Zuständigkeit nur eines Elternteils bereit sind, 
faktisch zu kooperieren und dem Kind das Gefühl zu vermitteln, 
weiterhin zwei Elternteile zu haben. 

Es ist nicht auszuschließen, daß Jugendhilfemitarbeiter im einen 
oder anderen Fall einmal mit Familiengerichten konfrontiert wer-

1 7 ) V g l . n u r Soergel/Strätz # 1 6 7 1 Rz. 17; Staudinger/Coester § 1 6 7 1 Rz. 1 4 6 f . m . w . N . 

I S ) Zuletzt B G H N . 1 W 1 9 9 3 . 1 2 6 . 1 2 8 ; i m Sinne der L i t e r a t u r schon O L G München F a m R Z 1 9 9 1 . 1 3 4 3 . 
1 3 4 4 : O L G Bamberg F a m R Z 1 9 9 1 . 5 9 0 
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den, die eine andere Auffassung vertreten - etwa eine traditionelle 
Bevorzugung des alleinigen Sorgerechts oder eine „progressive" 
Bevorzugung des gemeinsamen Sorgerechts. Von diesen Außen­
seiterpositionen sollten Sie sich nicht verwirren lassen, sondern 
die soeben dargestellte Position selbstbewußt und mit Nachdruck 
vertreten - sie ist schon heute die herrschende - zur Not gibt es 
noch eine höhere Instanz. 

Es bleibt anzumerken, daß U m g a n g s r e g e l u n g e n rechtlich etwas 
anders behandelt werden als Sorgerechtsregelungen. Wird dem 
Gericht insoweit eine elterliche Vereinbarung vorgelegt (etwa als 
prozessuale Voraussetzung einer schnellen Scheidung), so muß es 
darüber doch nicht entscheiden, wenn es die Einigung für tragfä­
hig hält und kein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt 
wird. Ist letzteres hingegen der Fall, stimmen die Eltern aber in­
haltlich über das Umgangsrecht überein, ist das Gericht hieran 
ebenso (begrenzt) gebunden wie bei einem Sorgerechtsvor­
schlag19*. 

Der helfende Interventionsansatz 
Damit haben wir den Wirkungsbereich der Elternverantwortung 
im Recht ausgelotet; gestatten Sie mir abschließend noch einige 
Bemerkungen zu der spezifischen Rolle von Staat und Gesell­
schaft als Helfer bei der Bewältigung von Scheidungsproblemen. 
Die sozialrechtlichen Aufgaben nach §§ 17 und 28 KJHG sind 
zwar gesetzlich festgelegt, verlassen der Sache nach aber doch 
weitgehend den Bereich des Rechtlichen; sie enthalten letztlich 
nicht mehr als den r e c h t l i c h s t r u k t u r i e r t e n Auftrag a n n i c h t j u r i ­
stische Leistungsträger, das n a c h dem j e w e i l i g e n Wissensstand 
i h r e s Faches Mögliche a n z u b i e t e n u n d zu t u n . Allerdings wirken 
konzeptionelle Grundentscheidungen des Rechts auch in die fach­
liche Arbeit von Erziehungsberatungsstellen und Jugendämtern 
ein, wie auch schon der Wortlaut des KJHG deutlich macht: Die 

1 9 ) Dies isl umstritten, vgl. O L G Köln F a m R Z I 9 H 2 . 1 2 3 7 f. ( w i e i m T e x t ) : a . A . Staudinger/Peschel-Gutzeit 
§ 1 6 3 4 Rz. 1 4 7 
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Jugendhilfe ist nicht als Entscheidungs- und Regelungsinstanz 
berufen, sondern nur als B e r a t u n g s - u n d Hilfsinstanz für a n d e r e 
Entscheidungsträger - primär für die E l t e r n (vorbehaltlich der 
familiengerichtlichen Kontrolle), unabhängig davon aber auch für 
das G e r i c h t im Rahmen der Mitwirkung gem. § 50 KJHG. Zwar 
wird für jede Erziehungsberatung das Wohl des Kindes im Mittel­
punkt stehen, dennoch ist die Verwirklichung dieses Wohls nicht 
unvermittelte Aufgabe der Jugendhilfeträger. Jugendhilfe in jeder 
Form, auch durch die Erziehungsberatungsstellen, ist stets „Hilfe 
zur Selbsthilfe", sie zielt auf Kindeswohlverwirklichung durch 
die Eltern und nicht unmittelbar durch staatliche oder gesell­
schaftliche Organe. Die primäre Entscheidungs- und Handlungs­
kompetenz liegt bei den Eltern, es ist die Aufgabe der Jugend­
hilfeträger, den Eltern die zur Erfüllung ihrer Sachaufgabe erfor­
derliche Sachkompetenz, soweit nötig, zu vermitteln. Diese Ein­
bindung in fremde Kompetenzen sollte nicht als Entsagung oder 
Beschränkung verstanden werden, sondern als Ausdruck letztlich 
kindgerechter Zuständigkeitsverteilung. Über die Bedürfnisse ih­
rer Kinder informierte und auf Wahrung ihres Wohls bedachte El ­
tern haben einen uneinholbaren Vorsprung vor allen Außenste­
henden, wenn es um die Umsetzung in ein kindeswohlgerechtes 
Konzept im Einzelfall geht. Bei Zweifeln an der entsprechenden 
Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern entspricht es deshalb vor­
rangig nicht dem Kindesinteresse, die Eltern beiseite zu schieben, 
sondern das latent in ihnen angelegte Potential zur Kindeswohl­
verwirklichung zu aktivieren20*. 

Als idealer Weg, die fachliche Kompetenz der Erziehungsbera­
tung und die rechtliche Kompetenz der Eltern miteinander zu ver­
binden, bietet sich das Verfahren der S c h e i d u n g s m e d i a t i o n an. 
Mediation bedeutet nichts anderes als „Vermittlung" und ist damit 
schon längst Bestandteil der jugendhilferechtlichen Arbeit. Die 
jüngst sprunghaft angestiegene Literatur und Diskussion zur 

2 0 ) Es sind schließlich auch die E l t e r n , die dann i m täglichen Lehen das Kindeswohl zu v e r w i r k l i c h e n haben 
- dies gelingt besser unter einer selbstgeschaffenen O r d n u n g . 
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Scheidungsmediation2n stellt dies gar nicht in Frage, hier geht es 
nur - vor allem in Anlehnung an amerikanische Erfahrungen - um 
eine methodische und inhaltliche Professionalisierung des 
Vermittlungsverfahrens. Um es ganz deutlich zu sagen: Wer § 17 
II KJHG professionell handhaben will, wird um eine Aus­
einandersetzung mit den neueren Erkenntnissen zur Mediations­
forschung nicht herumkommen. Dies gilt vor allem für den me­
thodischen Aufbau des Vermittlungsverfahrens, für die Bestands­
aufnahme der Fakten und die Ermittlung der wechselseitigen In­
teressen bis hin zur angemessenen Reaktion auf subjektive Sicht­
weisen und möglicherweise gegenseitige Vorwürfe der Parteien. 

Dies bedeutet jedoch nicht, daß das, was gegenwärtig unter dem 
Stichwort „Scheidungsmediation" diskutiert wird, in vollem Um­
fang von den Erziehungsberatungsstellen geleistet werden könn­
te. Diese Mediation zielt auf eine umfassende, sich auf alle Schei­
dungsfolgen erstreckende Konfliktbearbeitung durch die Parteien 
und überschreitet damit den Aufgabenbereich, den das KJHG den 
Erziehungsberatungsstellen und der Jugendhilfe generell zu­
weist. Zwar müssen auch die Erziehungsberatungsstellen die 
Wechselwirkungen zwischen Sorgerechtsregelung und vermö­
gensrechtlichen Scheidungsfolgen, und damit auch deren Grund­
strukturen selbst kennen, um angemessen beraten zu können22*. Es 
macht aber einen Unterschied, ob diese Informationen nur als 
Hintergrund der Hauptfrage „Sorgerecht" betrachtet werden oder 
ob sie mit zu den unmittelbaren Regelungsfeldern gehören, die im 
Mediationsverfahren bearbeitet und einer Lösung zugeführt wer­
den sollen. Dennoch können auch für den Teilbereich Sorgerecht 
aus der Mediationsdiskussion viele nützliche Erkenntnisse ge­
wonnen werden, und insbesondere die Erziehungsberatungsstel­
len in freier Trägerschaft sind durch nichts daran gehindert, ihr 
Leistungsangebot auf eine umfassende Trennungs- und Schei­
dungsberatung auszudehnen - dies geschieht dann aber nicht 
mehr auf der Grundlage des KJHG. 
2 1 ) V g l . n u r . Krabbe. Scheidung ohne Richter ( 1 9 9 1 ) mit zahlreichen Beiträgen; F a m i l i e n d y n a m i k 1 9 9 2 . H e f t 4 
2 2 ) Z u m Problem der Rechtsberatung durch Jugendhilfemitarbeiter vgl. Coester. F a m R Z 1 9 9 2 . 617. 6 2 0 
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